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BP Nr. 03/2024 "Gewerbegebiet Ost - Hinter dem Pfefferbache"  

Stadt Oschersleben (Bode) - Vorentwurf 

Ihr Zeichen:  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auf Ihre Anfrage vom 13.11.2025 teilt Ihnen das Landesamt für Geologie und 

Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) Folgendes mit: 

 

1. Bergbau 

 

In Bezug auf Bergbauberechtigungen und/ oder aktiven Bergbau ergeben 

sich auf Grundlage der aktuellen Unterlagen-, Risswerk- und Datenbestände 

des LAGB die folgenden Hinweise: 

 

Das geplante Vorhaben liegt in der Bergbauberechtigung (Erlaubnis) „Harz-

vorland“ Nr.: I-B-c/d/i-407/24. 

                   

Die Lilac solutions Deutschland GmbH ist Inhaber der Bergbauberechtigung 

und besitzt Aufsuchungsrechte (Neue Aufsuchungsrechte gem. § 7 BBergG; 

gültig ab: 30.01.2025; Bodenschatz: Erze, Salze, Spate).  

Bei dieser Berechtigung handelt es sich um ein großräumig erteiltes Recht. 

Beeinträchtigungen des geplanten Vorhabens sind daher aus Sicht des 

LAGB, Abteilung Bergbau, nicht zu erwarten. 

Um Interessenkonflikte zu vermeiden, wird dennoch empfohlen von o.g. 

GmbH, Prielmayerstraße 3 in 80335 München, eine Stellungnahme 
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einzuholen.  

Bei Beachtung der dort eventuell gemachten Auflagen und Hinweise gibt es von Seiten des LAGB, 

Abteilung Bergbau, keine Bedenken zu weiteren Planungen am Standort. 

 
 
Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen durch umgegangenen Altbergbau liegen dem LAGB 

für den Planungsbereich nicht vor. 

 

bearbeitet von: Frau Dietrich, Telefon: 0345-13197- 267  

 

 

2. Geologie 

 

Auf Grundlage der aktuellen Datenbestände des LAGB werden die folgenden Hinweise erteilt: 

 

Vom tieferen geologischen Untergrund ausgehende, durch natürliche Subrosionsprozesse be-

dingte Beeinträchtigungen der Geländeoberfläche (bspw. Erdfälle) sind dem LAGB, entsprechend 

aktuellem Kenntnisstand, für den zu betrachtenden Bereich nicht bekannt. 

 

Ausweislich der digitalen Geologischen Karte sowie nahegelegener Bohrungen können oberflä-

chennah, unter dem Schwarzboden, Löss, Sande und Lehme vorkommen. 

Der oberflächennahe Untergrund wird hier aus Löss gebildet, der aufgrund seiner hohen Porosität 

leicht Wasser aufnimmt. Mit steigender Wasseraufnahme kommt es zu Konsistenzveränderungen 

bis hin zur Verflüssigung, was zu Setzungen an Bauwerken (Rissbildungen) führen kann. Vor al-

lem bei konzentriert eindringendem Wasser können innerhalb des Lösses Senkungen oder bei 

hohen Fließgeschwindigkeiten auch Ausspülungen (innere Erosion) verursacht werden. 

 

Falls Versickerungen geplant sein sollten, gilt daher: Durch das Versickern von Oberflächen - bzw. 

Traufenwässern im Bereich von baulichen Anlagen können Schäden verursacht werden. Unter-

grundversinkungen von Wasser sollten deshalb in Gebieten mit Lössverbreitung grundsätzlich 

nicht in Nähe baulicher Anlagen vorgenommen werden. Bei vorgesehenen Wasserversickerungen 

sollte die Wasseraufnahmefähigkeit des Untergrundes im Rahmen der Baugrunduntersuchung 

überprüft werden. 

 

bearbeitet von: Herr Seidemann, Telefon: 0345-13197- 357 

 

Das LAGB weist darauf hin, dass sämtliche geologischen Untersuchungen nach § 8 Geologiedaten-

gesetz gegenüber dem LAGB anzeigepflichtig und die korrespondierenden geologischen Daten 
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(Nachweis-, Fach-, Bewertungsdaten) im gesetzlich bestimmten Umfang (vgl. §§ 8-10 GeolDG) über-

mittlungspflichtig sind. Einzelheiten können auf der Webseite des LAGB unter https://lagb.sachsen-

anhalt.de/geologie/geologiedatengesetz-1 ersehen werden. 

 

Hinsichtlich der standortbezogenen Besonderheiten in Bezug auf das Grund- und Oberflächen-

wasser wenden Sie sich bitte an die zuständigen Fachbehörden.  

 

Informationen zur prinzipiellen Eignung des Standorts bezüglich der Versickerungsfähigkeit und 

zur Nutzung von Erdwärme an diesem Standort erhalten Sie über den folgenden Link. 

 

https://lagb.sachsen-anhalt.de/geologie/angewandte-geologie/hydrogeologie 

 

Hierüber gelangen Sie auf die Webseite des LAGB und im Weiteren zum Anzeige- und Auskunfts-

system des Landes Sachsen-Anhalt. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Kirchhoff 
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